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1  Ausgangslage und Absichten 

1.1  Ausgangslage 

Das Areal des Planungsgebietes bzw. der Quartierplanung umfasst die Parzellen Nrn. 773 und 9163 in der 

Gemeinde Reinach, mit einer Fläche von insgesamt 10'834 m2. Das Planungsareal liegt im Norden des Sied-

lungsgebietes von Reinach. Östlich wird das Areal von der Baselstrasse resp. der BLT-Tramlinie Nr. 11 ab-

gegrenzt. Südlich befinden sich Sportfelder der Internationalen Schule Basel (ISB) sowie bestehende Schre-

bergärten. Weiter wird das Areal durch die Jupiterstrasse wie auch durch die Stockackerstrasse umschlossen. 

Das Areal liegt in einem topografisch ebenen Gebiet, welches sich im Zentrum von Reinach-Nord befindet, 

nahe dem Verkehrsanschluss der Hochleistungsstrasse H18 (vgl. ABBILDUNG 1). 

 

Abbildung 1 Orthophoto (geoview.bl.ch, 18.08.2014) 

 

1.1.1  Neue Nutzungsplanung (Zonenvorschrif ten Siedlung)  

Die neue Nutzungsplanung Siedlung wurde in den vergangenen Jahren auf der Basis des kommunalen Richt-

plans entwickelt und am 14. April 2015 vom Regierungsrat genehmigt. Sie löst die Nutzungsplanung aus 

den 1960-er Jahren und die Teilzonenvorschriften Ortskern aus dem Jahr 1988 ab. Bisher bestanden auf 

dem Areal der Quartierplanung "Jupiterstrasse II" rechtskräftige Quartierplanvorschriften (Quartierplanung 

"Jupiterstrasse", RRB Nr. 2560 vom 22. Dezember 1998). Diese Quartierplanung ist jedoch nie realisiert 

Quartierplanung 

"Jupiterstrasse" 

Jupiterstrasse 

Stockackerstrasse 

Baselstrasse / 

BLT-Tramlinie Nr. 11 

N 
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worden. Die neuen Zonenvorschriften Siedlung weisen das Areal neu einer Zone mit Quartierplanpflicht 

(ZQP) mit der Bezeichnung "Jupiterstrasse II" zu. Die umgebenen Zonen können der ABBILDUNG 2 entnom-

men werden. 

 

Abbildung 2 Zonenplan Siedlung Teilplan 1/2  

(Stand: Genehmigung Regierungsrat vom 14. April 2015) 

 

Neben den regulären Anforderungen an eine Zone mit Quartierplanpflicht gemäss § 26 Abs. 5 des Zonen-

reglementes Siedlung sind für die Zone mit Quartierplanpflicht "Jupiterstrasse II" unter § 28 Abs. 3 lit. k 

des Zonenreglements folgende Randbedingungen aufgelistet, die es zu thematisieren respektive umzuset-

zen gilt:  

a. Art der Nutzung: Wohnen 

b. Massvolle Nutzungserhöhung gegenüber umliegenden Bauzonen bei gleichzeitig hoher Siedlungs- 

und Wohnqualität 

c. Übergang / Schnittstellen zu Zone mit Quartierplanpflicht "Merkurstrasse"  

d. Fortsetzung der Baumreihe entlang Neptunweg  

Wohnzone W2b 

Wohnzone W3 

Quartierplan-Areal 

N 
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1.2  Absichten 

Die Planungsabsichten sind den Zielsetzungen gemäss § 1 Abs. 2 des Quartierplan-Reglementes zu entneh-

men. 

2  Beschreibung des Bebauungs- und Aussenraumkonzeptes  

2.1  Lage und Eigenschaften des Planungsgebiets  

Der Quartierplan Jupiterstrasse liegt im Norden Reinachs und innerhalb des Siedlungsbandes, welches sich 

von Basel bis zur Landwirtschaftszone südlich von Reinach erstreckt. Die grosse Ebene zwischen dem Zent-

rum Reinachs und der Jupiterstrasse hat sich während der letzten 50 Jahre als vielfältige Mischung von 

Einfamilien-, Reihen-, Mehrfamilienhäusern und Hochhäusern entwickelt.  

In der W2b-Zone nördlich und westlich des Quartierplans Jupiterstrasse entstehen nach und nach zwischen 

den kleinkörnigen Einfamilienhäusern aus den 40-er und 50-er Jahren grösserkörnige Mehrfamilienhäuser. 

Auf der Südseite des Quartierplans liegen einerseits grosszügige Sportfelder der Internationalen Schule 

Basel und andererseits vorläufig noch Schrebergärten. Später soll auch hier nach Quartierplan gebaut wer-

den.  

2.2  Bebauungs- und Aussenraumkonzept  

Die Durchlässigkeit und Durchgrünung der bestehenden Quartiere setzt sich im neuen Quartierplan fort. Die 

Baukörper sind abwechselnd zur Jupiterstrasse und zur südlichen Grenze angeordnet. Im Rhythmus der 

dadurch entstehenden Freiräume fliesst Licht in die Jupiterstrasse und für die bestehenden Bauten nördlich 

der Jupiterstrasse öffnen sich diagonal Ausblicke. Ein mäandrierender Weg in Ost-Westrichtung verbindet 

die verschieden materialisierten und begrünten Freiräume. Sie stehen allen Bewohnern der Siedlung zur 

Verfügung und sind Treffpunkte für verschiedene Aktivitäten. In Nord-Südrichtung verbindet ein neuer 

öffentlicher Fussweg den Neptunweg mit dem Sternenweg.  

2.3  Beschrieb der Bebauung  

Entlang der Jupiterstrasse nehmen feingliedrige, dreigeschossige Baukörper mit nach Süden gerichtetem 

Attikageschoss die Körnung der bestehenden W2b-Zone auf und leiten zu den höheren Bauten im Süden 

über. Dort schliessen im Bereich der Schrebergärten viergeschossige Bauten mit Attika an und vis-à-vis der 

grossflächigen Sportfelder der Internationalen Schule Basel achtgeschossige Bauten mit dreigeschossigem 

Sockel.  
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Die nach Süden zunehmende Dichte und Höhe der Bebauung, die begrünten Wegverbindungen, die Gross-

zügigkeit der verschiedenen begrünten Plätze entsprechen sowohl urbanen wie auch ländlichen Bedürfnis-

sen an den Aussenraum (vgl. ABBILDUNG 3). 

2.4  Beschrieb der Aussenräume 

Verschiedene Arten grosser Bäume und umlaufende Hecken fassen die öffentlichen und halbprivaten Frei-

räume. Innerhalb der Hecken entstehen private Aussenräume im Wohnumfeld für die EG-Wohnungen, aus-

serhalb sind sie klare Führungen der grünen Gassen und der Plätze. Die Standorte der grossen Bäume sind 

mit dem unterirdischen Verlauf der Einstellhalle abgestimmt, sodass sie mehrheitlich auf gewachsenem 

Boden mit grosser Gründigkeit stehen werden.  

2.5  Ausrichtung der Wohnungen 

Mit wenigen Ausnahmen sind alle Wohnungen nach drei Seiten, verschiedenen Lichtstimmungen und Aus-

senraumqualitäten ausgerichtet. Nach Süden, Südosten, bzw. Südwesten öffnen sich die Wohnungen mit 

grossen Fenstern. Nach Norden, Nordosten, bzw. Nordwesten sind pro Zimmer jeweils zwei schlanke Fenster 

vorgesehen, die Privatheit bieten. Die schlanken hohen Fenster lassen gleichmässig Licht einfliessen und 

schützen vor Einsicht durch den natürlichen Effekt der hellen Fassadenflächen.  

2.6  Wohnungsmix 

Die Überbauung umfasst ca. 89 Wohneinheiten (WE). Der Wohnungsmix sieht in etwa wie folgt aus: 

 8 × 2.5 Zimmer-Wohnungen mit 9% Anteil am WE-Total 

 57 × 3.5 Zimmer-Wohnungen mit 64% Anteil am WE-Total 

 17 × 4.5 Zimmer-Wohnungen mit 19% Anteil am WE-Total 

 7 × 5.5 Zimmer-Wohnungen mit 8% Anteil am WE-Total 

 89 Wohneinheiten (WE) = 100% 
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Abbildung 3 Bebauungskonzept Rosenmund+Rieder Architekten (Stand: 24.08.2015) 

 

3  Organisation und Ablauf der Quartierplanung  

3.1  Beteiligte 

Landeigentümer werner sutter architekt ag, Lutzertstrasse 33, 4132 Muttenz 

Karl Grünenfelder (Parz. 773) 

Einwohnergemeinde Reinach (Parz. 9163) 

Auftraggeber werner sutter architekt ag, Lutzertstrasse 33, 4132 Muttenz 

Karl Grünenfelder 

Architekt Rosenmund + Rieder Architekten BSA SIA AG, Gerberstrasse 5/2, 4410 Liestal 

Sebastian Niemeier / Raoul Rosenmund 

Verkehrsplaner Rudolf Keller & Partner, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz 

Markus Stöcklin 

Lärmgutachten Stierli + Ruggli, Unterdorfstrasse 38, 4415 Lausen 

Gottfried Stierli / Jennifer Vogel 

Raumplaner Stierli + Ruggli, Unterdorfstrasse 38, 4415 Lausen 

Gottfried Stierli / Isabella Vögtli 

Verwaltung Gemeinde Technische Verwaltung Reinach, Hauptstrasse 10, 4153 Reinach BL 

Fachkommission Gemeinde Fachgremium für Stadtentwicklung 

Beschlussfassende kommunale Behörden Gemeinderat und Einwohnerrat Reinach 

Fachstellen Kanton Amt für Raumplanung u. a. 
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3.2  Planungsablauf  

Entwickeln des Bebauungs- und Aussenraumkonzeptes durch Architekten und Grundeigentü-

mer in Koordination mit der Gemeinde 

2012 – Mitte 2013 

Kommunales Fachgremium für Stadtentwicklung: Beurteilung des Bebauungs- und Aussen-

raumkonzepts anlässlich mehrerer Sitzungen   

2. Hälfte 2013 

Verabschiedung Bebauungs-/Aussenraum- und Erschliessungskonzept durch Gemeinderat 

Freigabe zur Auslösung QP-Verfahren 

GRB vom 18.02.2014 

Öffentliche Info-Veranstaltung mit Vorstellung des Bebauungs- und Aussenraumkonzeptes 11. Juni 2014 

Entwurf der QP-Instrumente inkl. Fachgutachten (Lärm, Verkehr) Juli bis Sept. 2014 

Eingabe der QP-Entwürfe für inhaltliches Prüfverfahren bei der Technischen Verwaltung 

Reinach 

23. Oktober 2014 

Prüfung durch Technische Verwaltung Reinach Nov. Bis Mitte Dez. 2014 

Bereinigung und Ergänzung der QP-Instrumente durch Raumplaner in Koordination mit Ar-

chitekten/Grundeigentümer und Technischer Verwaltung 

Januar bis Mitte Februar 2015 

Einreichen der bereinigten Entwürfe der QP-Instrumente und der Berichte beim GR Reinach 

zur Verabschiedung und Einleitung der weiteren Verfahrensschritte (kant. Vorprüfung, öf-

fentliche Mitwirkung) 

20. Februar 2015 

Freigabe durch Gemeinderat für kant. Vorprüfung, öffentliche Mitwirkung 10. März 2015 

Einreichung der Quartierplanung in die kantonale Vorprüfung 17. März 2015 

Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens 30. April bis 30. Mai 2015 

Mitteilung der Ergebnisse aus der kantonalen Vorprüfung 2. Juli 2015 

Beschlussfassung Gemeinderat ...... ausstehend 

Beschlussfassung Einwohnerrat ...... ausstehend 

Referendumsfrist ...... ausstehend 

Auflageverfahren ...... ausstehend 

Einreichung der Quartierplanung ins regierungsrätliche Genehmigungsverfahren ...... ausstehend 
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4  Bestandteile und Schwerpunkte der Quartierplanung 

4.1  Bestandteile 

4.1.1  Öffentl ich-rechtliche Planungsdokumente  

Quartierplan-Reglement  

Quartierplan (Situation und Schnitte, 1:500) 

4.1.2  Privat -rechtl icher Vertrag  

Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 RBG1 (siehe KAPITEL 8) 

4.1.3  Orientierende Dokumente  

 Verkehrsgutachten QP "Jupiterstrasse II" (Büro Rudolf Keller & Partner, Muttenz) 

 Beurteilung der Aussenlärmbelastung (Strassenlärm Baselstrasse, Schienenlärm Tramlinie Nr. 11) 

 Planungs- und Begleitbericht (Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV und § 39 RBG)2 

 Mitwirkungsbericht gemäss § 2 RBV 

 Quartierplanungen Reinach Nord. QP "Stockacker", QP "Jupiterstrasse II", QP "Oerin". Abklärungen 

Verkehr (Bericht der Gemeinde Reinach, Raumplanung) 

4.2  Zweck und Zielsetzungen der Quartierplanung  

Der Quartierplan "Jupiterstrasse II" bezweckt eine geordnete, haushälterische und sinnvolle Nutzung des 

Bodens und soll eine umweltgerechte, wohnhygienisch, architektonisch und städtebaulich sowie erschlies-

sungsmässig gute, der Umgebung angepasste Überbauung gewährleisten. 

Mit dieser Quartierplanung werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: 

a) Ermöglichung von neuem, zeitgemässem Wohnraum. 

                                                 

1 Quartierplan-Vertrag: Sicherstellung Funktionalität der Quartierplanung, welche nicht öffentlich-rechtlich festgelegt werden kann. 

2 Art. 47 RPV: Die Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht 

§ 39 RBG: Quartierplan besteht aus Plänen, dem Reglement sowie einem Begleitbericht 
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b) Ausbildung einer Überbauung mit einer gegenüber dem Umfeld massvoll erhöhten Ausnützung und 

einer quartiergerechten Bautenkörnung. 

c) Freiraumgestaltung mit hoher erholungs- und ökologischer Qualität und integrierter öffentlicher 

Wegverbindung (Verlängerung Neptunweg). 

d) Bereitstellung Bebauungsfläche für öffentliche Nutzung. 

e) Berücksichtigung der Umwelteinflüsse sowie der planungsrechtlichen Randbedingungen des kommu-

nalen Richtplans und der Zonenvorschriften Siedlung. 

f) Sicherstellung einer energieeffizienten Bauweise. 

g) Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter Personen. 

h) Ermöglichung einer etappierten Realisierung. 

i) Soziale und bauliche Vervollständigung des Quartiers, Beitrag zur Prägung des Quartiercharakters 

und Sicherstellung eines differenzierten Wohnungsmixes. 

4.3  Inhalte der Quartierplanung (Erläuterung der Schwerpunkte)  

4.3.1  Baubereiche  

Es sind 7 Baubereiche für Hauptbauten ausgeschieden worden, in welchen Wohnnutzung gemäss § 3 Abs. 

1 QPR definiert werden. Die Baubereiche sind so platziert und entsprechend vermasst, dass keine Näher-

baurechte gegenüber den südlichen Bauzonenparzellen notwendig werden, d.h. die gesetzlichen Grenzab-

stände sind entsprechend allseitig eingehalten. Die unterschiedliche Geschossigkeit innerhalb der einzel-

nen Baubereiche wird durch eine blaugestrichelte Linie definiert und angezeigt. Ein Geschossversatz kann 

max. 1 Meter von dieser Linie abweichen. 

Für die öffentliche Nutzung, ist in der nordöstlichen Ecke des QP-Areals ein spezieller eingeschossiger 

Baubereich ausgeschieden worden.  

4.3.2  Bebauung 

Messweise der Gebäudehöhe  

Die Festlegung der Höhe der Hauptbauten pro Baubereich erfolgt mittels Höhenkoten (Meter über Meer in 

den Schnitten). Als massgebender Messpunkt für die Gebäudehöhe gilt die Oberkante (OK) der rohen Decke 

für die geplanten Neubauten mit Flachdach (vgl. § 5 Abs. 7 QPR). Die maximale Geschossigkeit ist in den 

Baubereichen eingeschrieben (Situation) und in den Schnitten visualisiert. 

Mit der Ausnahme für Absturzsicherungen und technische Bauteile (Oberlichter, Liftüberfahrten, Lüftungs-

bauteile sowie Wärmerzeugungskomponenten u. Ä., vgl. § 5 Abs. 7 lit. c sowie § 5 Abs. 9 QPR) darf die im 

Quartierplan definierte maximale Gebäudehöhe pro Baubereich nicht überschritten werden. 
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Unterirdische Bauten  

Die Lage und Grösse der unterirdischen Bauten sind im Quartierplan (Situation und Schnitte, 1:500) im 

orientierenden Teil definiert, weil es nicht von öffentlichem Belang ist, wie das Untergeschoss organisiert 

wird. Abweichungen gem. § 5 Abs. 6 QPR sind somit möglich. Einzuhalten bleiben übergeordnete gesetzli-

che Vorgaben, insbesondere § 66 RBV. Dort wird festgehalten, dass unterirdische Bauten und Bauteile 

Baulinien und gesetzliche Abstände zu Strassen hin maximal um 1.5 m überschreiten bzw. unterschreiten 

dürfen. Für weitergehende Überschreitungen bis zur Eigentumsgrenze muss die Strasseneigentümerin resp. 

der Strasseneigentümer zustimmen. 

4.3.3  Nutzung der Bauten  

Nutzungsart  

Das Bebauungskonzept umfasst eine Wohnüberbauung. Insgesamt werden ca. 89 neue Wohneinheiten er-

stellt. Zu einem kleinen Teil sind öffentliche Nutzungen an der Ecke Jupiterstrasse / Baselstrasse vorgese-

hen. Diese dienen der Einwohnergemeinde zuhanden der Öffentlichkeit z.B. für Kindertagesstätte, Kinder-

garten, Quartiertreffpunkt, o. Ä.  

Nutzungsdefinit ion  

Das Mass der baulichen Nutzung wird mittels der Bruttogeschossfläche (BGF) pro Baubereich gemäss § 49 

Abs. 2 und 3 RBV festgelegt. Das Quartierplan-Reglement definiert zudem abschliessend, welche Flächen, 

Bauten und Bauteile nicht zur Bruttogeschossfläche gezählt werden. 

Nutzungsmass  

Baubereich BGF gem. Bebauungskonzept Zulässige BGF gem. QP-Reglement (Richt-

mass) 

Baubereich A1 

Baubereich A2 

Baubereich B1 

Baubereich B2 

Baubereich B3 

Baubereich C1 

Baubereich C2 

 2'268 m2 

 2'268 m2 

 1'222 m2 

 1'293 m2 

 1'293 m2 

 1'266 m2 

 1'266 m2 

 ca. 2'340 m2 

 ca. 2'340 m2 

 ca. 1'260 m2 

 ca. 1'330 m2 

 ca. 1'330 m2 

 ca. 1'300 m2 

 ca. 1'300 m2 

Summe  10'876 m2  Max. 11'200 m2 

 

Für die Quartierplanung Jupiterstrasse II ergibt sich eine BGF von gesamthaft maximal 11'200 m2. Die 

Grundfläche des Quartierplanperimeters umfasst 10'834 m2. Daraus ergibt sich eine Ausnützung von 

103.4 %. Zudem können eingeschossige Nebenbauten im Gesamtumfang von 240 m2 Grundfläche erstellt 

werden (vgl. § 4 Abs. 5 QPR). 
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Vergleich zum Grundnutzungsmass gemäss Zonenplan Siedlung 201 5 

Abgeleitet aus der nördlichen W3-Zone (ca. 1/3) und der nördlichen und westlichen W2b-Zone (ca. 2/3) 

ergäbe sich aus der Normalzonenordnung ein gewichtetes Mittel der Ausnützungsziffer AZ von ca. 76%. 

Gestützt auf § 10 des Zonenreglements Siedlung kann ein Nutzungsbonus für Energieeffizienz von 8 % 

(relativ) beantragt werden für die Bauweise nach MINERGIE-P wie sie im vorliegenden Quartierplan festge-

schrieben wird. Dies ergibt somit ein gewichtetes Nutzungsmass (AZ) von ca. 82 %. Vergleicht man das 

Nutzungsmass der Normalzonenordnung inkl. Energieeffizienzbonus mit dem Nutzungsmass der Quartier-

planung "Jupiterstrasse II" so ergibt sich folgedessen eine Nutzungserhöhung im Sondernutzungsplanungs-

verfahren von ca. 26 %. 

4.3.4  Städtebaul iche und landschaftl iche Einpassung (§ 5 Abs.  12 QPR) 

Die architektonische Detailgestaltung der Bauten wurde in den Quartierplan-Vorschriften bewusst nicht 

definiert, weil dies nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Planungsinstrumentes ist. Mit diesen Regle-

mentsbestimmungen soll jedoch sichergestellt werden, dass die einheitliche, städtebauliche und ästheti-

sche Gesamtwirkung der Überbauung auf Stufe Baugesuch entsprechend nachgewiesen wird. 

4.3.5  Aussenraum 

Im Reglement sind zur Konkretisierung des Aussenraums verschiedene Anforderungen zur Nutzung sowie 

zur Gestaltung bzw. zur Bepflanzung definiert worden. Damit soll eine qualitative Gestaltung des Aussen-

raums auf Stufe der Quartierplanung sichergestellt werden. Die Nutzung und Gestaltung des Aussenraums 

ist im Quartierplan (Situation und Schnitte, 1:500) festgelegt. Der Aussenraum gliedert sich in folgende 3 

Bereiche: Bereich für Frei- und Grünflächen Wohnumfeld, Bereich für quartierinterne Freiflächen inkl. Er-

schliessungsanlagen und Bereich für multifunktionale Quartierplätze (vgl. ANHANG 1). 

Der Bereich für Wohnumfeld bildet den direkten Aussenraum zu den jeweiligen Hauptbauten. Die Gestaltung 

und Nutzung kann individuell von den Bewohnern vorgenommen werden. Um die Privatsphäre der Bewohner 

zu schützen, werden die Bereiche durch Strauch-, Hecken- und Staudenbepflanzungen abgegrenzt. 

Der Bereich für quartierinterne Freiflächen inkl. Erschliessungsanlagen dient als Begegnungsort für die 

gesamte Bewohnerschaft der Quartierplanüberbauung und ist frei zugänglich zu machen. Die Erschlies-

sungsanlagen sind integrierender Bestandteil und dienen zudem auch der Gebäudeerschliessung. Der ge-

samte Aussenraum ist, ausgenommen von Ausnahmefahrten, vom motorisierten Verkehr freizuhalten. 

Die drei im Quartierplan ausgeschiedenen Bereiche für multifunktionale Quartierplätze dienen als Spiel- 

/Aufenthaltsraum sowie als Begegnungsort für die gesamte Bewohnerschaft innerhalb des Quartierplan-

Areals. In diesen Bereich sind entsprechende Ausseninfrastruktur-Einrichtungen wie Spiel- und Verweilflä-

chen, Spielgeräte, Brunnen, Sitzgelegenheiten zulässig und entsprechend zu realisieren. Zusätzlich können 

Nebenbauten gemäss dem im Reglement definierten Umfang realisiert werden. 
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Mit einem Umgebungsplan wird die Umsetzung und Konkretisierung der verschiedenen, im Rahmen der in 

der Quartierplanung definierten, qualitätsbildenden Vorgaben zur Aussenraumgestaltung auf Stufe des Bau-

gesuchverfahrens überprüft und nachgewiesen. Zudem wird über den Umgebungsplan die bauliche Reali-

sierung bzw. die Ausführung der Aussenraumgestaltung im Sinne der Quartierplan-Festlegungen von der 

Gemeinde geprüft und gestützt auf die Baubewilligung durchgesetzt. 

Im Reglement ist im Übrigen definiert, dass der Gemeinderat die Einreichung des Umgebungsplans beim 

Bauinspektorat im Rahmen des Baugesuchverfahrens beantragen wird.  

4.3.6  Erschliessung und Parkierung   

(vgl. KAPITEL 5.6 SOWIE 5.7 und das Verkehrsgutachten QP "Jupiterstrasse II") 

Motorisierter Individua lverkehr  

Zufahrtsmögl ichkeiten  

Die Erschliessung des Planungsgebietes für den motorisierten Individualverkehr erfolgt in erster Linie über 

die Jupiterstrasse. Die Ein- und Ausfahrt der unterirdischen Auto-Einstellhalle ist im Gebäude des Baube-

reiches für Hauptbauten B1 integriert. So tritt die Ein- und Ausfahrt von aussen wenig in Erscheinung.  

Parkierung  

Die Ermittlung des notwendigen Grundbedarfs für Auto- und Velo-Abstellplätze erfolgt nach den kantonalen 

gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Dabei gilt jedoch der Wert von 1.3 PP (Stamm + Besucher) 

pro Wohnung als Maximalwert. Der entsprechende Wert kann für die Quartierplanung "Jupiterstrasse II" 

leicht gesenkt werden, sofern die Bauherrschaft spätestens im Baubewilligungsverfahren ein ausgereiftes 

und belastbares Mobilitätskonzept (mit Einbezug von Car-Sharing, mietrechtlichen Verpflichtungen, Ver-

mietungskonzepten oder Ähnlichem) mit einem entsprechenden Antrag vorlegt. Eine leichte Senkung der 

Stammparkplätze bedeutet aus Sicht der Gemeinde eine Reduktion um ca. 0.3 auf 1.0 Parkplätze (Besucher- 

+ Stammplätze) pro Wohneinheit. Sämtliche Stammparkplätze sind unterirdisch anzuordnen. Im Quartier-

plan sind gesamthaft 120 Parkplätze (Berechnung vgl. Kommentar zu § 7 Abs. 4 QPR) ausgewiesen. Davon 

werden maximal 10 Parkplätze oberirdisch angeordnet. Diese dienen ausschliesslich als Besucherparkplätze 

(Kurzparkierung, Umschlag, etc.). In der unterirdischen Auto-Einstellhalle sind ca. 110 Abstellplätze ge-

plant, davon ca. 19 Besucherparkplätze. Im QP-Areal sind zudem zwei dezentrale, direkte Abgänge vom 

Aussenraum zur unterirdischen Auto-Einstellhalle vorgesehen (vgl. ANHANG 2). Alle Quartierplangebäude 

sind zudem unterirdisch direkt an die Auto-Einstellhalle angeschlossen. 

Wenn immer möglich wird sich die Gemeinde dafür einsetzen, dass die gesetzlich geforderten 1.3 Parkfelder 

pro Wohneinheit im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens unterschritten werden können. Das Quartier-

plan-Areal verfügt über eine gute Erschliessung via den öffentlichen Verkehr (vgl. ABBILDUNG 4, Güteklasse 

B = gute Erschliessung).  
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Abbildung 4 Ausschnitt Güteklassen des öffentlichen Verkehr Gemeinde Reinach / Quelle Geoview BL, 04.02.2015 

(Tramhaltestelle "Reinacherhof" der BLT-Linie Nr. 11) 

 

Fussgänger und öV-Benutzer  

Fussgängern stehen die öffentlichen Gehbereiche sowie der gesamte Bereich für quartierinterne Freiflächen 

inkl. Erschliessungsanlagen zur Verfügung. Zusätzlich wird im Rahmen der Quartierplan-Realisierung eine 

öffentliche Fussgängerverbindung erstellt, die eine Verbindung zwischen dem Sternenweg und dem Nep-

tunweg sicherstellt. Diese Verbindung schliesst eine wichtige Lücke im Langsamverkehrnetz der Gemeinde 

Reinach. Zudem ist diese Verbindung Bestandteil des Strassennetzplanes (Genehmigung Regierungsrat vom 

14. April 2015) und ist somit in der kommunalen Nutzungsplanung zu berücksichtigen. 

Die Benutzer des öffentlichen Verkehrs müssen ca. 250 m zu Fuss gehen, bis sie die Tramhaltestelle "Rein-

acherhof" (Tramlinie Nrn. 11 und E113) erreichen. 

Velofahrer  

Für Velofahrer werden genügend Abstellplätze im Rahmen der Quartierplanung errichtet. Gemäss der Be-

rechnung von der Firma Rosenmund + Rieder Architekten BSA SIA AG, Liestal werden ca. 210 Veloabstell-

plätze realisiert. Davon werden ca. 50 oberirdisch in den dafür vorgesehenen Bereichen angeordnet. Die 

kantonale Radroute (gem. kantonalen Richtplan) verläuft auf einer parallel geführten Strasse (Parzelle Nr. 

9069) zur Baselstrasse. Somit bietet die Quartierplanung eine optimale Anbindung an das übergeordnete 

Radroutennetz. 

                                                 

3  Tramlinie 11: Fahrtrichtungen Aesch und St. Louis Grenze 

Tramlinie E11: Fahrtrichtungen Reinach Süd und Theater (verkehrt nur zeitweise) 
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4.3.7  Lärmschutz  

Zuweisung Lärm-Empfindlichkeitsstufe  

Mit den Quartierplan-Vorschriften ist auch die Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss Art. 43 LSV und § 12 USG 

BL festzulegen. Das Quartierplan-Areal ist gemäss den neuen Zonenvorschriften Teilplan 2/2 "Lärm-Emp-

findlichkeitsstufen, Gefahrenzonen" (Genehmigung Regierungsrat vom 14. April 2014) der Lärm-Empfind-

lichkeitsstufe ES II zugewiesen. Die wird in § 9 Abs. 1 QPR entsprechend festgeschrieben. 

Massgebender Grenzwert  

Das Planungsgebiet ist erschlossen und somit kommen Art. 29 bis Art. 31 der LSV die Immissionsgrenzwerte 

(IGW) zur Anwendung. Gemäss Anhang 3 der LSV ergeben sich somit für das Planungsgebiet folgende 

maximalen Werte der Aussenlärmbelastung: 

a. LES II; IGW, tagsüber:  60 dB 

b. LES II; IGW, nachts:  50 dB  

 

Einhaltung der Grenzwerte  und Massnahmen  

In einer Aussenlärmberechnung (vgl. Beilage "Beurteilung der Aussenlärmbelastung", Stand: 10.09.2014) 

wurde die auf die Bebauung einwirkende Lärmbelastung errechnet. Es zeigte sich, dass die Lärmbelastung 

am Tag durch Strassenverkehr (Baselstrasse) an den meisten Empfangspunkten die Immissionsgrenzwerte 

an den strassenzugewandten Fassaden der Hauptbaute A1 sowie am Gebäude für öffentliche Nutzungen um 

rund 2dB überschritten wird. Nachts weist das Gebäude A1 an der strassenzugewandten Seite Grenzwert-

überschreitungen zwischen 3 bis 5 dB auf. Die Immissionsgrenzwerte für die ES II werden für den Schie-

nenverkehr sowohl nachts als auch tagsüber eingehalten. 

Als Reaktion auf die Überschreitung ist vorgesehen, dass die lärmempfindlichen Räume möglichst auf der 

strassenabgewandten Seite anzuordnen sind. Räume im Baubereich für Hauptbauten A1 sowie im Bereich 

für öffentliche Nutzung welche der Strasse zugewandt sind, müssen Belichtungsöffnungen nach Süden oder 

nach Norden aufweisen. Zudem kann mit Zwischenklimaräumen wie Loggien etc. auf die Lärmbelastung 

reagiert werden (Details vgl. Beilage "Beurteilung der Aussenlärmbelastung", Stand: 10.09.2014). 

4.3.8  Energetischer Ausbaustandard  

In den Quartierplan-Vorschriften wird festgelegt, dass der energetische Ausbaustandard der Hauptbauten 

dem MINERGIE-P-Standard oder einem gleichwertigen Standard entsprechen muss. Die Sicherstellung ist 

zum Baubewilligungszeitpunkt mit einer anerkannten Fachstelle vorzunehmen.  
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4.3.9  Bau- und Strassenl inien in Abstimmung der laufenden BSP -Gesamtrevision  

Gegenwärtig läuft in der Gemeinde Reinach, insbesondere im Siedlungsraum, die Überarbeitung sämtlicher 

Bau- und Strassenlinien. Die entsprechenden Festlegungen sind bei der Gemeinde im Entwurf vorhanden. 

Die Bau- und Strassenlinien-Inhalte der QP "Jupiterstrasse II" (Strassen-, Trottoir- und Baulinien) sind 

insbesondere in den Anschlussbereichen zu den Plänen der BSP-Gesamtrevision lagemässig abgestimmt 

worden. 

5  Berücksichtigung der planerischen Randbedingungen  

5.1  Planungsgrundsätze gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz (RPG)  

Mit dieser Quartierplanung erfolgt eine Optimierung der baulichen Nutzung und der lagespezifischen An-

ordnung der Bebauung für ein bestimmtes Areal innerhalb des überbauten Siedlungsgebietes. Die Quartier-

planung unterstützt resp. hält die Planungsgrundsätze Siedlung gemäss dem eidgenössischen Raumpla-

nungsgesetz (RPG) wie folgt ein: 

a. Haushälterische Nutzung des Bodens; 

b. Zweckmässige Anordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten; 

c. Schonung der Landschaft bzw. Begrenzung des Siedlungsgebietes; 

d. Schonung der Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (Luftverschmutzung, Lärm 

und Erschütterung); 

e. Schaffung von Siedlungen mit viel Grünflächen und Bäumen. 

5.2  Bedarfsnachweis gemäss Art. 15 RPG  

Nach Art. 15 RPG darf nur Land, welches sich für eine bauliche Nutzung eignet und voraussichtlich innert 

15 Jahren benötigt und erschlossen wird, als Bauzone ausgeschieden werden. 

Bei der Quartierplanung handelt es sich weder um eine Umnutzung noch um eine Baugebietserweiterung. 

Ein Bedarfsnachweis gestützt auf Art. 15 RPG muss somit bei der vorliegenden Quartierplanung nicht vor-

genommen werden. 

5.3  Planungsgrundsätze gemäss kantonalem Richtplan  

Das Planungsgebiet bzw. die Quartierplanung ist von folgenden Planungsgrundsätzen aus den Objektblät-

tern des kantonalen Richtplans betroffen: 
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Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

Siedlungsentwicklung nach Innen (Optimierung der 

Nutzung). 

S2.1-PG-b Generell mittels Quartierplanung. 

Verdichte Bauweise und Nachverdichtungen sollen ins-

besondere an mit ÖV erschlossenen Lagen quartier- und 

umweltverträglich (massgeschneidert) erfolgen. 

S2.1-PG-c Das Quartierplan-Areal befindet in Gehdistanz zu einer 

Tramhaltestelle (siehe KAPITEL 4.3.6). 

Mit der Quartierplanung wird gegenüber der umliegen-

den Bebauung eine verdichte Bauweise vorgenommen. 

Die Umweltverträglichkeit ist insofern gegeben, dass 

keine Umweltthemen durch eine bauliche Verdichtung 

an diesem Standort nachteilig beeinflusst werden. 

Gemeinden berücksichtigen die Gefahrenhinweiskarten 

und Gefahrenkarten bei ihrer raumwirksamen Tätigkeit. 

Sie legen die notwendigen planerischen und baurechtli-

chen Schutzbestimmungen in ihren Richt- und Nut-

zungsplänen fest.  

L1.3-PG-b Quartierplan-Areal ist keinen gravitativen Naturgefah-

ren ausgesetzt (siehe KAPITEL 5.11). 

Effizienter Einsatz von Energie. VE2.1-PG-a Quartierplan-Reglement § 8 Abs. 3: Festlegung MINER-

GIE-P-Standard oder einen gleichwertigen Standard. 

5.4  Arealbaukommission 

Das Bebauungskonzept wurde vorgängig über mehrere Monate im Fachgremium für Stadtentwicklung be-

sprochen und entsprechend weiterentwickelt. Am 29. Oktober 2014 erhielt das Quartierplanentwicklungs-

team von der Technischen Verwaltung Reinach, Abteilung Städtebau, Bauten und Sport die schriftliche 

Bestätigung, dass das Bebauungskonzept nicht zusätzlich durch die Arealbaukommission begutachtet wer-

den muss. Die Gemeinde Reinach erachtet es als schwierig und nicht zielführend, zwei Fachgremien dasselbe 

Projekt beurteilen zu lassen. 

5.5  Projektspezifische Planungsvorgaben der Gemeinde für die Quartierplanung  

Die Gemeinde legte für die Quartierplanung im Rahmen der Zonenvorschriften Siedlung die Planungsvorga-

ben fest: 

Vorgaben für sämtliche Quartierplanungen (§ 26 Abs. 5 Zonenreg-

lement Siedlung): 

Umsetzung in der Quartierplanung: 

Haushälterische Nutzung des Bodens Ausnützungsziffer von ca. 103 % im Vergleich zur an-

grenzenden Wohnzone W2b sowie W3, welche eine AZ 

von 70 % bzw. 87 % gem. den neuen Zonenvorschriften 

Siedlung aufweisen darf. 

Steigerung der Wohn- und Aussenraumqualität Mit der neuen Bebauung wird eine qualitativ sehr hoch 

stehende Aussenraumgestaltung konzipiert. Die Anord-

nung der Bebauung sichert einen qualitätsvollen Bezug 

zu den differenzierten Aussenraumkammern der einzel-

nen Baubereiche. Grosszügige multifunktionale Plätze 

zeichnen die Bebauung als familienfreundliche Aussen-

raumanlage aus. 

Einpassung in die Nachbarschaft und in das Orts- und Landschaftsbild Im Norden und Westen des QP-Areals befindet sich eine 

2- resp. 3-geschossige Wohnzone. Innerhalb des QP-

Areals entlang der Jupiterstrasse nehmen feingliedrige, 

dreigeschossige Baukörper mit nach Süden gerichtetem 
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Attikageschoss die Körnung der bestehenden W2b-Zone 

auf und leiten zu den höheren Bauten im Süden über. 

Dort schliessen im Bereich der Schrebergärten vierge-

schossige Bauten mit Attika an und vis-à-vis der gross-

flächigen Sportfelder der Internationalen Schule Basel 

achtgeschossige Bauten mit dreigeschossigem Sockel. 

Die nach Süden zunehmende Dichte und Höhe der Be-

bauung, die gassenartig begrünten Wegverbindungen, 

die Grosszügigkeit der verschiedenen begrünten Plätze 

prägen die neue Siedlungsstruktur.  

gute Verkehrserschliessung für Strassen- und Langsamverkehr Die neuen Trottoirs entlang der Quartierstrasse, der öf-

fentliche Fussweg und die interne Durchwegung des 

Quartierplanes sind prägende Merkmale für den Lang-

samverkehr im Arealinnern. Die Anbindung des motori-

sierten Individualverkehrs auf direktem Wege von der 

Baselstrasse in die unterirdische Einstellhalle minimiert 

die Verkehrsbelastung auf der Jupiterstrasse. Das QP-

Areal bleibt somit auch verkehrsfrei für den MIV.  

Anbindung an den öffentlichen Verkehr Die Güteklassenkarte weist eine gute Erschliessung 

(Klasse B) des Areals auf (vgl. KAPITEL 4.3.6). 

optimierte Parkierungsanordnung Die optimierte Parkierungsanordnung umfasst eine Be-

grenzung der Parkplatzzahl (ober- und unterirdisches 

Total: das gesetzliche Minimum wird im Falle der QP als 

Maximum definiert) und zudem eine Beschränkung auf 

maximal 10 oberirdische, dezentral angeordnete Park-

plätze (ausschliesslich für Besuchende). So wird der 

Aussenraum von wenigen oberirdischen Parkplätzen be-

ansprucht. 

Minimierung der Lärmimmissionen Vgl. KAPITEL 4.3.7 

Energiekonzept (mit Zielen wie Minimierung des Energiebedarfs, ratio-

nelle Energienutzung, Nutzung von erneuerbaren Energien, Optimie-

rung der Gebäudehüllen etc.) 

Die Quartierplanung schreibt vor, dass im Minergie-P-

Standard oder gleichwertigem gebaut werden muss (vgl. 

§ 8 Abs. 3 Quartierplanreglement). Der Energiebedarf 

soll mit einem hohen Anteil an erneuerbarer Energie-

quellen sichergestellt werden (vgl. § 8 Abs. 4 QPR). 

zweckmässige Entsorgung (Wertstoffsammelstellen, Kompostierplätze 

etc.) 

Die Quartierplanung schreibt vor, dass ein detailliertes 

Abfallkonzept vorgelegt werden muss (vgl. § 8 Abs. 2 

QPR). 

Realisierung und Sicherstellung naturnaher Flächen für den ökologi-

schen Ausgleich 

Die Dächer haben ökologischen Funktionen zu dienen 

(vgl. § 5 Abs. 8 QPR), dabei steht insbesondere eine ex-

tensive Begrünung im Vordergrund. Eine geplante 

Baumstruktur prägt das Aussenraumkonzept, zudem 

nehmen die Grün- und Freiflächen zusätzliche Funktio-

nen des ökologischen Ausgleichs wahr. 

zweckmässige Etappierung Etappierungen sind möglich (vgl. § 10 Abs. 3 QPR). 

 

Besondere Vorgaben für Quartierplanung "Jupiterstrasse II" (§ 28 

Abs. 3 lit. k Zonenreglement Siedlung): 

 

Umsetzung in der Quartierplanung: 

Art der Nutzung: Wohnen Die Quartierplanung wird vorwiegend für die Wohnnut-

zung konzipiert. Ein kleiner Teil davon wird einer öffent-

lichen Nutzung zugewiesen (Kindergarten, Kindertages-

stätte, Quartiertreffpunkt, etc.) 

Massvolle Nutzungserhöhung gegenüber umliegenden Bauzonen bei 

gleichzeitig hoher Siedlungs- und Wohnqualität 

Die bauliche Nutzung erhöht sich ausgehend von der 

Grundnutzung (W2b, W3) mit AZ = 76 % bzw. 82 % in 

Berücksichtigung der vorgeschriebenen MINERGIE-P 
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Bauweise auf AZ = 103 % im Quartierplan (= Nutzungs-

erhöhung von ca. 26 %). 

Übergang / Schnittstellen zu Zone mit Quartierplanpflicht "Mer-

kurstrasse" sowie Gestaltung Neptunweg 

Zu koordinierende Schnittstellen gegenüber der Quar-

tierplanung "Merkurstrasse" sind Weiterführung des 

Trottoirs entlang Stockackerstrasse und Baumreihe ent-

lang Neptunweg. 

5.6  Verkehrsgutachten Büro Rudolf Keller und Partner AG  

Bezüglich Lage der Einstellhallen-Ein- und Ausfahrt, des Parkplatzbedarfes, des Parkplatzangebotes, des 

Verkehrsaufkommens, der Verkehrsverteilung mit Zusatzverkehr sowie der Auswirkung der Quartierplanung 

"Jupiterstrasse II" auf den Tramübergang wird auf das Verkehrsgutachten des Verkehrsplanungsbüro Rudolf 

Keller und Partner AG, Muttenz verwiesen (Stand des Gutachtens: 20. Februar 2015). 

Parallel zum Verkehrsgutachten wurde eine Gesamtstudie "Verdichtung Reinach Nord, Auswirkungen auf 

den Verkehr" (Teil 1: gesamte Gemeinde und Teil 2: Reinach-Nord vom 21.10.2014 bzw. 31.10.2014) aus-

gearbeitet. Im Rahmen dieser Studie wurde die Verkehrszunahme durch sämtliche Quartierpläne im Gebiet 

Reinach Nord berücksichtigt (QP "Jupiterstrasse", QP "Merkurstrasse", QP "Oerin", QP "Stockackerstrasse").

  

Die Studien haben ergeben:  

 Knoten Jupiterstrasse / Baselstrasse: Die Verkehrsmenge ist heute mit weniger als 50 Fz/h im Quer-

schnitt (Spitzenstunde) sehr gering. Problematisch sind hingegen die in den Spitzenzeiten (mit ver-

dichteter Tramlinie E11) z.T. sehr langen Schrankenschliessungen (max. 5.5 Minuten beobachtet mit 

5 Tramdurchfahrten). Dank der geringen Verkehrsmenge ist der Rückstau gering (max. 3 Fahrzeuge 

beobachtet). In der allermeisten Zeit stehen dort Null Fahrzeuge. Diese Situation wird sich auch mit 

dem Zusatzverkehr nicht verändern. Die vortrittsbelasteten Fahrzeuge am Knoten Jupiterstrasse kön-

nen auch künftig problemlos Ein- und Ausfahren (solange die Schranke nicht geschlossen ist) bzw. 

haben auch künftig z.T. längere Wartezeiten (wenn die Schranke geschlossen ist). 

 Der Knoten Fleischbachstrasse / Baselstrasse weist sowohl in der Morgenspitzenstunde (MSP) als auch 

in der Abendspitzenstunde (ASP) eine hohe Verkehrsbelastung auf. Der Rückstau auf die Fleischbach-

strasse liegt dabei in der Regel unter 10 Fahrzeugen, und die mittlere Wartezeit beträgt rund 50 s. In 

der MSP 08.00 – 08.15 Uhr ist allerdings der Rückstau und die Wartezeit infolge der ISB-Spitze deutlich 

grösser. Mit dem Zusatzverkehr infolge der verschiedenen Quartierpläne wird die mittlere Wartezeit an 

der Lichtsignalanlage (LSA) Fleischbachstrasse leicht ansteigen. Es wird jedoch immer noch (wie im 

heutigen Zustand) eine "ausreichende" Verkehrsqualitätsstufe (VQS = D) erreicht.  
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Für die konkrete Verkehrsproblemlösung im Bereich Baselstrasse fand am 8. September 2015 (vgl. Protokoll 

ANHANG 4) zwischen Gemeinde, Kanton und Verkehrsfachplanern eine Aussprache statt. Die Ergebnisse 

können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Die Einstellhallen-Ausfahrt QP "Jupiterstrasse II" befindet sich am richtigen Ort. 

 Knoten Jupiterstrasse, Aufstellflächen: Die Gemeinde wird ein Vorprojekt mit ordentlichen Links- und 

Rechtsabbieger in Auftrag geben und das TBA über das Ergebnis dokumentieren. 

 Schrankenschliesszeiten Übergang Jupiterstrasse: Die Gemeinde vereinbart einen Termin mit der BLT 

um die Optimierung der Schrankenschliesszeiten zu prüfen. 

 Knoten Fleischbachstrasse – LSA-Steuerung: Die Verkehrsplaner RK&P werden beauftragt mit dem TBA 

die Optimierung der LSA zu prüfen. 

Mit den vorgesehenen Optimierungsmassnahmen soll die verkehrliche Funktionalität in Reinach-Nord in 

Beachtung des künftigen Mehrverkehrs der anstehenden Quartierplanungen gesamthaft sichergestellt wer-

den. 

5.7  Abklärungen Verkehr "Quartierplanungen Reinach Nord"  

Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkungsverfahren zu den Quartierplanungen "Jupiterstrasse II", "Oerin" 

und "Stockacker" wurden diverse Forderungen bzgl. des Verkehrsaufkommens gestellt. Aus diesem Grund 

veranlasste die Gemeinde Reinach diverse zusätzliche Abklärungen, die sie in ihrem Bericht "Quartierpla-

nungen Reinach Nord. QP Stockacker, QP Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr" festhält. Dieser 

Bericht bildet eine Beilage der Einwohnerratsvorlagen zu den genannten Quartierplanungen.  

Der Bericht hält fest, dass… 

a. … der durch die Quartierplanungen induzierte Mehrverkehr in einem überschaubaren Rahmen für das 

Quartier bleibt: Ein Vergleich des Verkehrsvolumens der Quartierplanungen mit einer Bebauung in Re-

gelbauweise (gemäss umliegenden Zonierungen, was allerdings nicht den rechtskräftigen Zonenvor-

schriften Siedlung entspricht) zeigt, dass die Regelbauweise 2/3 des Verkehrsvolumens der Quartier-

planungen generieren würden. 

b. … der durch Mitwirkende erhobene Vorwurf, das Gutachten der Rudolf Keller und Partner AG (RKP) 

vom Oktober 2014 sei nicht glaubwürdig, nicht haltbar ist: Ein durch die Gemeinde veranlasstes Zweit-

gutachten durch die Firma ewp AG (Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsunternehmen aus Effre-

tikon) beurteilt das erste Gutachten von RKP insgesamt methodisch zweckmässig, vollständig und 

stimmig. 

c. … dem Anliegen von Mitwirkerschaft und Kanton (kantonale Vorprüfung) eines kantonsstrassenseiti-

gen Kapazitätsausbaus des Knotens Baselstrasse / Jupiterstrasse entsprochen werden kann: Ein von 
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der Gemeinde in Koordination mit dem Kanton (Tiefbauamt) in Auftrag gegebenes Vorprojekt zeigt, 

dass der geforderte Ausbau des Knotens im Sinne des Kantons und der Gemeinde sinnvoll möglich ist. 

Dieser Knotenausbau soll spätestens mit der Realisierung der Quartierplanung "Jupiterstrasse II" rea-

lisiert werden. 

d. … die Schrankenschliesszeiten am Knoten Jupiterstrasse / Baselstrasse optimiert werden können. 

e. … die von Mitwirkenden geforderte zweispurige Ausfahrt der Jupiterstrasse in die Baselstrasse (Links-

abbiegespur und Rechtsabbiegespur) mit dem Kanton geprüft und wegen kritischer Beurteilung der 

Sicherheitsaspekte wieder verworfen wurde. Hingegen lässt sich eine sogenannte "Kombispur" (über-

breite Aufstellfläche) zu Lasten des Quartierplanareals "Jupiterstrasse II" relativ einfach verwirklichen. 

Diese Kombispur soll spätestens mit der Realisierung der Quartierplanung "Jupiterstrasse II" baulich 

umgesetzt werden. 

f. … die Grünzeiten während den Spitzenbelastungszeiten (Schulbeginn der ISB) am Knoten Fleischbach-

strasse / Sundgauerstrasse / Baselstrasse umgehend zu Gunsten des Astes Fleischbachstrasse leicht 

verlängert werden können. 

g. … die im Rahmen der Mitwirkung aufgeworfene Idee, die unterirdischen Einstellhallen der drei Quar-

tierplanungen "Stockacker", "Jupiterstrasse II" und "Merkurstrasse" direkt an die Baselstrasse anzu-

binden, aufgrund von technischen, rechtlichen und finanziellen Unwägbarkeiten – auf der Basis einer 

vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen generellen Überprüfung der Machbarkeit - verworfen wird. 

Hingegen soll prioritär die Möglichkeit einer Verknüpfung der Einstellhallen der künftigen Quartierpla-

nungen "Merkurstrasse" und "St. Marien" sowie allenfalls der Quartierplanung "Stockacker" mit einem 

direkten Anschluss an die Fleischbachstrasse geprüft werden. 

Von den oben aufgelisteten Erkenntnissen betreffen die Quartierplanung "Jupiterstrasse II" die Punkte a, 

b, c, d, e,  und g.  

Der Bericht kommt zum Fazit, dass das kommunale und kantonale Strassennetz im Raum Reinach Nord das 

durch die neuen Quartierplanungen induzierte Verkehrsaufkommen bewältigen kann. Die Leistungsfähigkeit 

der beiden Knoten Fleischbachstrasse und Jupiterstrasse bleibt durch die erwähnten Massnahmen erhalten. 

Genaueres dazu erläutert der Mitwirkungsbericht. 

5.8  Vernetzung und ökologischer Ausgleich  

Gestützt auf § 9 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und den Landschaftsschutz (NLG) sorgen die 

Gemeinden für die Förderung der Vernetzung sowie für den ökologischen Ausgleich innerhalb von Siedlun-

gen. 

Die Vernetzung und der ökologische Ausgleich wurden in der Quartierplanung wie folgt berücksichtigt: 

a. Zusammenhängende Grün- und Freiflächen; 
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b. Gestaltung und Strukturierung bzw. Gliederung der Grün- und Freiflächen mit verschiedenen Be-

pflanzungselementen (Sträucher, Einzelbäume, Baumgruppen); 

c. Pflanzung von mindestens 30 Bäumen; 

d. Weiterführung der bestehenden Baumreihe entlang des Neptunweges; 

e. Bepflanzung mittels hauptsächlich einheimischer standortgerechter Arten; 

f. Schutz- und Pflegemassnahmen sichern den ökologischen Ausgleich langfristig; 

g. Versickerung von Meteorwasser; 

h. Verwendung der Flachdach-Flächen für ökologische Funktionen (z. B. extensive Begrünung, Nut-

zung von Sonnenenergie oder Ähnliches).  

5.9  Umweltverträglichkeitsprüfung  

Gestützt auf die eidgenössische Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (V-UVP) vom 19. Ok-

tober 1988 unterliegen Anlagen, von welchen mit einer potentiell erheblichen Umweltbelastung auszuge-

hen ist, der Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung soll 

die Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung geprüft und beurteilt werden. 

Der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von 500 Abstellplätzen für Autos wird mit der 

geplanten Parkierung für das Quartierplan-Areal bei weitem nicht erreicht. (vgl. Anhang V-UVP, Nr. 11.4). 

Weitere Anlagen, welche im Anhang zur V-UVP aufgeführt sind, sind im neuen Quartierplan nicht vorhanden 

und nicht geplant. Somit muss für die Quartierplanung keine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der 

eidgenössischen Umweltgesetzgebung durchgeführt werden. 

5.10  Bodenschutz (Altlasten) 

Das Areal der Quartierplanung ist nicht im Kataster der belasteten Standorte ausgewiesen4. 

5.11  Naturgefahren (Überschwemmung, Rutschung und Steinschlag ) 

Bei Baugebietserweiterungen sowie auch im Rahmen einer Quartierplanung sind, gestützt auf Art. 15 des 

Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG), hinsichtlich der baulichen Eignung mögliche Naturgefahren-

potenziale zu berücksichtigen. 

                                                 

4  Abfrage geoview.bl.ch am 25. August 2014 

http://www.geoview.bl.ch/
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Gemäss den Gefahrenkarten der Gemeinde Reinach ist das Planungsgebiet nicht von gravitativen Naturge-

fahren (Wasser, Steinschlag und Rutschung) betroffen.  

In der Quartierplanung müssen somit keine Anforderungen an den Schutz vor Naturgefahren definiert wer-

den. 

5.12  Gewässerschutz 

Gestützt auf Art. 21 der Wasserbauverordnung des Bundes ist der Raumbedarf von Gewässern bei der Nut-

zungsplanung (d. h. auch bei Quartierplanungen) zu berücksichtigen. Zudem gelten die Uferbereiche ent-

lang von Gewässern gemäss der Gesetzgebung von Bund und Kanton als schützenswert und es müssen 

entsprechende raumplanerische Massnahmen zu deren Schutz ergriffen werden. Zur Umsetzung sieht die 

kantonale Gesetzgebung die Uferschutzzone gemäss § 29 Abs. 2 lit. d RBG bzw. gemäss § 13 RBV vor. 

Im Quartierplan-Areal bzw. im Nahbereich sind keine Gewässer (offenfliessend oder eingedolt) vorhanden. 

Somit kann im Rahmen der Quartierplanung nichts für den Schutz des Gewässers getan werden. Es erübrigen 

sich entsprechende Planungsmassnahmen. 

5.13  Grundwasserschutz  

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in einer Grundwasserschutzzone. Jedoch ist es Teil des Gewässer-

schutzbereiches Au (unterirdisch). Der Grundwasserschutz wird durch die Quartierplanung bzw. durch die 

damit verbunden baulichen Absichten nicht beeinträchtigt, übergeordnetes Recht bleibt dabei vorbehal-

ten5. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt bei 284.10 m ü. M. Somit hat die Bebauung keinen Einfluss auf 

den Grundwasserschutz der Gemeinde6. 

5.14  Genereller Entwässerungsplan  

Die Entwässerung des Quartierplan-Areals erfolgt gemäss den Festlegungen des Generellen Entwässerungs-

planes (GEP) der Gemeinde Reinach. Im Quartierplan sind daher keine Festlegungen zur Entwässerung vor-

zunehmen.  

                                                 

5  Vgl. insbesondere Art. 29 ff. und Anhang 4.2 der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998: Anlagen unter-

halb des mittleren Grundwasserspiegels sind untersagt, wobei Ausnahmen bewilligt werden können. 

6  Mittlerer Grundwasserspiegel der Bohrung mit Bohrpunkt-ID 107, Kataster-Nr. 24.P.20 aus dem Jahr 1991 (Quelle: geoview.bl.ch, 

abgerufen am 4. Februar 2015) 

http://www.geoview.bl.ch/
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5.15  Störfall  

Artikel 10 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz und die darauf gestützte Störfallverordnung (StFV) 

haben zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von Störfällen zu 

schützen. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist die Risikorelevanz bei der angestrebten Siedlungsentwick-

lung in Bezug auf die Störfallvorsorge zu prüfen.  

Die Daten auf geoview.bl.ch "Risiken Chemie" (Abfrage vom 04.02.2015) stufen das Risiko bezüglich Trans-

portrisiken auf Strassen für Boden, Luft sowie auch Wasser auf "mittel/klein" ein. Im näheren Umfeld des 

Planungsgebietes befinden sich keine "Störfallbetriebe". Die Firmen van Baerle AG, Münchenstein sowie 

EBM Technik AG, Arlesheim haben als nächstgelegene Betriebe, die der Störfallverordnung unterstellt sind, 

ihre Firmenareale nördlich sowie nordöstlich des QP-Areals in einer Luftliniendistanz von ca. 1.2 km. Ent-

sprechend wird nicht weiter auf das Störfallrisiko, welches von den beiden Firmen ausgeht, eingegangen. 

5.16  Abstände bzw. Baulinien gegenüber Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern 

und Friedhöfen 

Gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwegen), Wäldern, Gewässern und Friedhöfen sind unter § 95 

RBG die einzuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können mit Baulinien übersteuert 

werden. Auf das Quartierplan-Areal wirken Abstände und Baulinien entlang der öffentlichen Gemeindestras-

sen (Stockackerstrasse, Jupiterstrasse, Fussweg parallel zur Baselstrasse). Die Baulinien sind in Koordina-

tion mit der gegenwärtigen Gesamtrevision der Bau-und Strassenlinien von Reinach erfolgt. 

5.17  Grenzabstände 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen werden im Sinne von § 52 RBV ordentlich einge-

halten. 

5.18  Schattenwurf  

Durch die abschliessende Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände bzw. Baulinienabstände gegenüber 

den direkt angrenzenden Bauparzellen und Strassen wird entsprechend nachgewiesen, dass keine übermäs-

sige Beschattung bzw. Dauerbeschattung auf die umliegenden Gebäude entsteht (vgl. Anhang 5 zum Mit-

wirkungsbericht "Schattendiagramme"). 
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5.19  Archäologisches Erbe  

Der Grossteil des Areal liegt innerhalb der bisher bestehenden archäologischen Schutzzone "Jungsteinzeit-

liche, bronzezeitliche und römische Siedlung und römisches Brandgräberfeld Langrüttiweg / Fleischbach-

strasse", die Zonenvorschriften wurden in die Quartierplanung übernommen und so der Schutz sicherge-

stellt. 

6  Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen  

Grundsätzlich gilt § 40 Abs. 2 RBG, wonach Zonenvorschriften, Strassennetz- sowie Bau- und Strassenlini-

enpläne als aufgehoben gelten, soweit sie im Widerspruch zu den Festlegungen im Quartierplan stehen. 

Mit den Vorschriften zur Quartierplanung "Jupiterstrasse II" werden für das Areal der Quartierplanung ei-

genständige Nutzungs- und Bauvorschriften hergestellt. Diese Vorschriften sind formell und inhaltlich für 

die geplante Überbauung und Nutzung des Areals zonenrechtlich abschliessend und von den übrigen Vor-

schriften der kommunalen Nutzungsplanung (Zonenplan und Zonenreglement Siedlung) vollständig abge-

koppelt. 

Durch die Inkraftsetzung der Vorschriften zur Quartierplanung "Jupiterstrasse II" werden die bisherigen 

Zonenvorschriften Siedlung vom 12. Mai 2014 inkl. dem Lärmempfindlichkeitsstufenplan (Erlasszeitpunkt 

durch den Einwohnerrat) vollständig ausser Kraft gesetzt.  

Die kommunale Strassennetzplanung (Einwohnerratsbeschluss vom 26. Januar 2015) wird durch die Quar-

tierplanung konkretisiert. Dabei wurde der Fussweg, welcher die Verbindung zwischen dem Sternenweg und 

dem Neptunweg bildet, in die Planung entsprechend aufgenommen. So wird die Weiterführung in Richtung 

Reinach Dorf verbessert.  

Weitere rechtskräftige kommunale oder kantonale Planungen werden durch diese Planungsmassnahme nicht 

tangiert. 

7  Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde  

Das Areal der Quartierplanung gilt gemäss der Erhebung "Stand der Erschliessung und Baureife 2012" als 

baureif und ist somit vollständig erschlossen. Das Areal ist jedoch noch nicht überbaut, da die Quartierpla-

nung aus dem Jahre 1998 nicht realisiert wurde. Die Anschlüsse an die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur 

können an gewissen Stellen optimiert werden. Der Optimierungsbedarf und die damit verbundenen Kosten 

sind nicht ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit der Quartierplanung "Jupiterstrasse II" zu sehen, 

sondern im Kontext der gesamten Quartier- und Verkehrsentwicklung (siehe Bericht "Quartierplanungen 

Reinach Nord. QP Stockacker, QP Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr"). 
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a. Bezüglich Kosten die auf die Gemeinde zukommen werden, ist aus heutiger Sicht insbesondere die 

Anpassung der Jupiter- sowie der Stockackerstrasse an das zu erstellende Trottoir zu erwähnen. 

Das Trottoir wird zu 100 % von den Grundeigentümern des Quartierplanareals erstellt bzw. finan-

ziert (Strassenkorrektion Jupiterstrasse / Stockackerstrasse vgl. auch Kostenverteiler neues Stras-

senreglement).  

b. Mit der Abtretung der Fläche für die öffentliche Nutzung entstehen der Gemeinde grundsätzlich 

keine Kosten (allenfalls Kostenanteil für Grundbuchmutation in Absprache mit Grundeigentümern 

der QP) 

8  Privat-rechtlicher Regelungsbedarf  

8.1  Grundsätzliches 

Zur Sicherstellung der Bebauungsrealisierung sowie der Funktionalität der Quartierplanüberbauung können 

ergänzende privat-rechtliche Regelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen pri-

vat-rechtlichen Belange erfolgt mittels Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 Abs. 2 RBG, mit welchem auch 

die Grundlagen für die entsprechenden Eintragungen im Grundbuch hergestellt werden.  

Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt in der Regel nur dann, wenn die allfällig erforderlichen 

privat-rechtlichen Vereinbarungen und Vertragsinhalte in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind. 

8.2  Regelungsbedarf für die Quartierplanung " Jupiterstrasse II" 

Für die Quartierplanung ist folgender Regelungsbedarf auf privat-rechtlicher Ebene zwischen Eigentümer 

und der Gemeinde Reinach vorhanden (nicht abschliessend aufgeführt, bzw. nur nach Bedarf der Vertrags-

partner zu regeln): 

a. Anpassung Grundeigentum (insbesondere Abparzellierung für Strasse); 

b. Abtretung Grundstückfläche für öffentliche Nutzung; 

c. Anpassung an Basisinfrastruktur der Gemeinde; 

d. Beleuchtung der Quartier-Erschliessungsflächen; 

e. öffentliches Gehrecht für neue Fusswegverbindung Sternenweg-Neptunweg; 

f. Regelung der Erstellung und des baulichen und betrieblichen Unterhalts des neuen Fusswegs; 

g. Kompetenz- / Verantwortlichkeitsaufteilung 

h. Bau-, Grenz- und Näherbau- sowie Durchleitungsrechte 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Jupiterstrasse II" 

 

 

Planungsbericht kommunale Beschlussfassung 30 

i. Erstellung, Nutzung und Unterhalt gemeinschaftlicher Infrastrukturen (Einstellhalle, Quartier-

plätze, etc.); 

j. Sammelstelle Grünabfälle / Wertstoffe 

k. Unterhalt und Benutzungsrechte: 

l. Baustellenverkehr 

m. Erstellung / Finanzierung Trottoir entlang QP-Areal; 

n. u.a.m. 

9  Kantonale Vorprüfung 

Die Quartierplanung "Jupiterstrasse II" wurde mit Schreiben des Gemeinderates vom 17. März 2015 zur 

kantonalen Vorprüfung eingereicht. Die Resultate der kantonalen Vorprüfung wurden mit dem Schreiben 

vom 2. Juli 2015 durch das Amt für Raumplanung an den Gemeinderat Reinach mitgeteilt (vgl. ANHANG 3). 

Die Ergebnisse der Vorprüfung und deren Reaktion der Gemeinde wurden anlässlich der Besprechung vom 

6. August 2015 mit Vertretern der Technischen Verwaltung Reinach, dem Vertreter der Bauherrschaft, mit 

den Architekten sowie dem Raumplaner besprochen. Deren Umsetzung und Optimierung in den Quartier-

plan-Instrumenten und Berichten ist somit entsprechend erfolgt. 

Im Folgenden wird in der nachstehenden Tabelle erläutert, in welcher Form die Vorprüfungsergebnisse und 

Forderungen des Kantons in die Quartierplan-Instrumente und Bericht eingearbeitet wurden. 

Zeichenerklärung: 

 auf die Forderung eingetreten 

-- Forderung wird nicht berücksichtigt 

K Kenntnisnahme 

 

1  Städtebauliches Konzept 

Stellungnahme ARP  

 

Das Amt für Raumplanung unterstützt die Erhöhung der AZ. Im Vergleich der Umgebung 

ist diese zwar hoch, jedoch aufgrund der Nähe zur Tramhaltestelle sowie zur Bebauung 

Reinacherhof und ISB vertretbar. Das Planungsziel gem. Art. 1 RPG (haushälterische Bo-

dennutzung) wird so gut umgesetzt. 

 

Reaktion Wird zur Kenntnis genommen. K 
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2  Quartierplan  

2.1  Quartierplanperimeter 

Stellungnahme ARP 

(Empfehlung)  

 

Das ARP empfiehlt den Quartierplan-Perimeter auf die Parzelle Nr. 773 zu beschränken 

und gleichzeitig einen Bau- und Strassenlinienplan zu erlassen, welcher den Ausbau der 

Jupiterstrasse und Stockackerstrasse sicherstellt. 

 

Reaktion Gegenwärtig wird in der Gemeinde Reinach eine Gesamtrevision der Bau- und Strassenli-

nien sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen bearbeitet. Die im Quartierplan definierten 

neuen Strassen- und Trottoirlinien entsprechen dem Entwurf des revidierten BSP-Ge-

samtplanes. Diese Planung wird demnächst ins kantonale Vorprüfungsverfahren einge-

reicht. Aus diesem Grund sind die Planungsinstrumente konfliktfrei aufeinander abge-

stimmt. Somit wird im Quartierplan keine Änderung vorgenommen. Der Planungs- und 

Begleitbericht wurde um einen entsprechenden Hinweis ergänzt. 

-- 

 

2.2  Baubereiche 

Stellungnahme ARP 

(Empfehlung)  

 

Es wird empfohlen die Höhen der Baubereiche Nr. B1 bis B3 bzgl. den Höhenangaben zu 

überprüfen, da diese eine Differenz bis zu 40 cm aufweisen. Zusätzlich ist die Gebäude-

höhe des dreigeschossigen Teils der Baute C1 festzulegen. 

 

Reaktion Die Höhen werden überprüft und definitiv angepasst. Der dreigeschossige Teil der Baute 

C1 wird in keinem der Schnitte dargestellt. Der Baubereich C1 ist jedoch baugleich mit 

dem Baubereich C2. Die Höhe bemisst sich somit auf 302.40 m ü. M. 

 

 

2.3  Versatz unterschiedliche Geschossigkeit 

Stellungnahme ARP 

(Hinweis)  

Es wird darauf hingewiesen, dass in den Schnitten teilweise die Darstellung des Geschos-

sigkeitsversatz fehlt, dadurch wäre die gewünschte Flexibilität nicht mehr gegeben. 

 

Reaktion Die Schnitte im Plan werden entsprechend angepasst.  

 

2.4  Bereich für Frei- und Grünflächen Wohnumfeld 

Stellungnahme ARP 

(Empfehlung)  

 

Im Bereich für Frei- und Grünflächen Wohnumfeld wurden im Quartierplan überlagernd 

Gebäudezugänge sowie Veloabstellplätze definiert. Da dieser Bereich für die individuelle 

Benützung der Bewohner vorgesehen ist, widerspricht sich dies. Das ARP empfiehlt,  die 

Bestimmung im Reglement entsprechend anzupassen. 

 

Reaktion Die Bestimmung im Reglement (§ 6 Abs. 4) wird entsprechend ergänzt.  
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2.5  Bereich für quartierplaninterne Erschliessungsanlagen 

Stellungnahme ARP 

(zwingende Vorgabe)

  

 

a. Der Baubereich A1 ist zwingend von der Jupiterstrasse aus zu erschliessen. Auf dem 

Radweg sind entsprechende Massnahmen zu ergreifen, dass dieser nicht für die Anlie-

ferung von Baubereich A1 benötigt wird. 

b. Es ist zu überprüfen, ob sämtliche Baubereiche auch für Notzufahrten ab der Jupi-

terstrasse bzw. Stockackerstrasse zugänglich sind.  

 

Reaktion a. / b. Es wird sichergestellt, dass der Baubereich A1 über die Jupiterstrasse erschlossen 

wird. Der Bereich für quartierinterne Erschliessungsanlagen wird so dimensioniert, 

dass eine Noterschliessung von allen Seiten sichergestellt ist. Allfällige notwen-

dig werdende verkehrspolizeiliche Massnahmen liegen im Kompetenzbereich der 

Gemeinde. Die Regelung erfolgt mit verkehrspolizeilichen Massnahmen. Im Plan 

wird daher keine Anpassung vorgenommen. 

--

 

 

2.6  Gebäudezugänge 

Stellungnahme ARP 

(zwingende Vorgabe)

  

Für den Baubereich für öffentliche Nutzung ist der Gebäudezugang, in Anlehnung an die 

restlichen Baubereiche, zu definieren. 

 

Reaktion Entsprechende Symbolik wird im Plan ergänzt.  

 

2.7  Neue Strassen- und Trottoirlinien 

Stellungnahme ARP 

(Empfehlung)  

 

a. Es wird dringend empfohlen, einen Bau- und Strassenlinienplan auszuarbeiten 

(Stockackerstrasse, Jupiterstrasse). 

b. Der Begriff "neue Strassenbaulinie" ist in "neue kommunale Strassenbaulinien" anzu-

passen. 

 

Reaktion a. Eine Revision der gesamten Bau- und Strassenlinien ist derzeit bei der Gemeinde im 

Gang. Die im Plan dargestellten "neuen kommunalen Strassen- und Trottoirlinien" 

sind analog dem aktuellen Entwurfsstand der Bau- und Strassenlinienplanung in die 

Quartierplanung übernommen worden. Somit ist der neue BSP bzw. der QP bzgl. Bau- 

und Strassenlinien konfliktfrei. 

b. Begrifflichkeit wird in der Legende entsprechend angepasst. 

-- 
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2.8  öffentliches Gehrecht 

Stellungnahme ARP 

(Hinweis)  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gegenwärtig für die Parzelle Nr. 773 noch keine Gehr-

echte vorhanden sind. Diese sind entsprechend im Quartierplanvertrag oder auf eine an-

dere geeignete Weise festzulegen. 

 

Reaktion Die öffentliche Fusswegverbindung wird im Quartierplanvertrag privat-rechtlich festge-

schrieben. Zudem ist die Verbindung im Strassennetzplan Siedlung und Landschaft der 

Gemeinde Reinach (RRB Nr. 572 vom 14.04.2015)  bereits festgelegt. Vgl. auch Kom-

mentar zu § 10 Abs. 2 QPR. 

 

 

3  Quartierplanreglement 

3.1  § 5 Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten 

Stellungnahme ARP  

 

a. Abs. 4 lit. b (H): Dimensionierung der Baubereiche inkl. der Balkone festlegen. Das 

Mass von 1.5 m steht im Widerspruch zu § 53 Abs. 1 lit. b RBV.  

b. Abs. 5 lit. b (R): Nebenbauten können in Beachtung der Strassenbaulinien und der 

Grenzabstände Abstands- und Baulinien zu nachbarlichen Parzellen im gesamten QP-

Perimeter platziert werden. 

c. Abs. 6 lit. a (H): Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufzählungspunkt a in Abs. 6 

weggelassen werden kann, da die unterirdischen Bauten und Bauteile im Plan orien-

tierend dargestellt sind. 

d. Abs. 8 lit. b (R): "Die Dächer der Baubereiche für Hauptbauten A1-A2, B1-B3, C1-C2 

sowie für öffentliche Nutzung …." 

e. Abs. 8 lit. b (E): Im Sinne des ökologischen Ausgleichs im Siedlungsraum sind die 

begrünten Flachdächer ökologisch hochwertig auszuführen. Das ARP empfiehlt daher, 

die Bestimmung entsprechend zu ergänzen (Begrünte Flachdächer nach ökologischen 

Kriterien modellieren, Kleinstlebensräume schaffen, Verwendung von einheimischen 

Saatgut)  

Weiter wird darauf hingewiesen, dass sich eine Dachbegrünung und die Erstellung von 

Solaranlagen gegenseitig nicht ausschliessen müssen. 

f. Abs. 9 (E): Intensiv genutzte Einrichtungen benötigen eine ausreichende Abdeckung 

mit Mobilfunkdiensten. Anlagen zur Versorgung mit Mobilfunkdiensten (Basisstatio-

nen) sollten so nahe wie möglich dort installiert werden, wo diese Dienste auch be-

nötigt werden. Das ARP empfiehlt eine entsprechende Anpassung im Text, da mit der 

momentanen Bestimmung die Basisstationen ausgeschlossen werden. 

g. Abs. 12 (R): "…. Fenster und Hauseingänge sind sorgfältig aufeinander abzustim-

men, damit dass ein harmonischer Gesamteindruck …." 
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Reaktion a. Die Bestimmung wird belassen, da sie identisch ist mit vergleichbaren Quartierplänen 

in der Gemeinde. Zudem ist kein Widerspruch zu § 53 Abs. 1 lit. b RBV vorhanden. 

Die gesetzliche Bestimmung ist eher als zusätzlicher Gesetzesrahmen zu betrachten. 

b. Formulierung wird im Reglement entsprechend angepasst. 

c. Es erfolgt keine Anpassung im Reglement. Dies liegt darin begründet, dass die Regle-

mentsaussage entsprechende Vollzugsrechtssicherheit bringt. 

d. Formulierung wird im Reglement übernommen. 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 e. Die Bestimmung wird nicht angepasst. Es gibt genügend Fachliteratur für die Ausmo-

dellierung von extensiver Dachbegrünung die auf Empfehlung der Gemeinde zur An-

wendung kommt (flexibler Vollzug). Zudem sind die Verweise auf das einheimische 

Saatgut in der Kommentarspalte zum Reglementstext vermerkt. Es ist noch nicht defi-

niert, welche Art von Solaranlage in der vorliegenden Planung verwendet wird. Wer-

den z.B. Röhrenkollektoren verwendet, schliessen diese eine Dachbegrünung aus. 

Kommt eine Dreiecksbefestigung für Solarpanels zur Anwendung, würde dies teilw. 

eine Dachbegrünung zulassen. 

f. Die Aufzählung wird wie folgt ergänzt: "Anlagen Versorgung Mobilfunk" 

g. Die Bestimmung wird gemäss der Forderung des Kantons angepasst. 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  § 6 Aussenraum 

Stellungnahme ARP  

 

a. Kommentar Abs. 2 (H): Es wird darauf hingewiesen, dass es sich beim Umgebungs-

plan um einen Nachweisplan handle. Der Text in der Kommentarspalte ist dahinge-

hend anzupassen. 

b. Abs. 5 und 6 (Z): Zur Förderung des ökologischen Ausgleichs und der Biodiversität 

im Siedlungsraum sind öffentlich zugängliche Freiflächen (Quartierplätze) möglichst 

naturnah zu gestalten. Die Bestimmung ist sinngemäss zu ergänzen. 

c. Abs. 6 (R): "… und Verweilflächen, Brunnen, Spielgeräten und dergleichen." 

d. Abs. 7 (H): Für die Festlegung der Bäume soll eine eindeutige Vorgabe gemacht wer-

den. Dies kann erreicht werden, indem man eine Mindestanzahl definiert. 

e. Abs. 8 (H): Im Quarterplan werden lediglich Bäume dargestellt. Dass die Schutz und 

Pflegemassnahmen für sämtliche Grünelemente zur Anwendung kommt ist der Passus 

"… in den Quartierplan-Vorschriften verbindlich bezeichneten…" zu streichen. 

 

Reaktion a. Wird zur Kenntnis genommen. 

b. Abs. 5 und 6 wird nicht angepasst, da im § 6 Abs. 1 der Grundsatz des ökologischen 

Ausgleichs und der Verwendung von standortgerechten und einheimischen Pflanzen-

arten festgesetzt ist (Keine Wiederholung in den einzelnen Reglementsbestimmun-

gen). 

c. Die Bestimmung wird entsprechend angepasst. 

d. Eine Mindestanzahl von Bäumen wird auf 30 festgelegt.  

e. Die Bestimmung wird gemäss Forderung des Kantons angepasst. 

K  

-- 
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3.3 § 7 Erschliessung und Parkierung 

Stellungnahme ARP  

 

a. Abs. 1 (H): Beim Umgebungsplan handelt es sich um einen Nachweisplan und nicht 

um einen Festlegungsplan. Abs. 1 ist entsprechend anzupassen. 

b. Abs. 2 (R): Die Unterteilung des Aussenraumes in Erschliessungs- und in andere Flä-

chen werden wie folgt festgelegt: Es sind folgende Erschliessungsvorgaben zu be-

achten: 

c. Abs. 2 lit. a (R): Anpass der Bestimmung auf Einzahl oder Mehrzahl. 

d. Abs. 2 lit. b (R): "Der öffentliche Weg (Neptunweg) ist für den …" 

e. Abs. 2 lit. e (R): "Wo nichts anderes vermerkt ist, …" 

f. Abs. 4 lit. a und d (H): Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Bestimmung ei-

ner Reduktion bereits mit der Genehmigung der Quartierplanung zugestimmt würde. 

Dies ist seitens ARP nicht erwünscht.  

Formulierungsvorschlag ARP: "…Quartierplanung "Jupiterstrasse II" leicht gesenkt 

werden, sofern spätestens …" / "… oder Ähnlichem) mit einem entsprechenden 

Antrag vorlegt." 

g. Abs. 4 lit. a (H): "… Sämtliche Stammparkplätze sind unterirdisch anzuordnen." 

h. Abs. 4 lit. d (H): "Mit Ausnahme von 8 Besucherparkplätzen entlang der Jupi-

terstrasse sind alle Autoabstellplätze unterirdisch anzuordnen. Sämtliche Autoab-

stellplätze sind nach Möglichkeit unterirdisch anzuordnen. Davon ausgenommen sind 

8 Besucherparkplätze entlang der Jupiterstrasse. Alle. …" 

i. Abs. 4 lit. c (H): Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben bereits in lit. a und 

b geregelt sind. Zudem ist die Festlegung eines ca. wegzulassen. Die Bestimmung ist 

dahingehend zu ergänzen, dass der Bedarf an Besucherparkplätze ohne Reduktions-

möglichkeit auf 29 PP festgelegt wird. Die übergeordnete Gesetzgebung sieht keine 

Reduktionsmöglichkeit für Besucherparkplätze vor. 

 

Reaktion a. Der Reglementstext wird wie folgt angepasst: "... im Detail festzulegen bzw. nachzu-

weisen." 

b. Der Einleitungssatz in Abs. 2 wird gem. Forderung ARP übernommen. 

c. Die Bestimmung wird entsprechend angepasst.  

d. Die Bestimmung wird gem. Forderung ARP übernommen. 

e. Die Bestimmung wird gem. Forderung ARP übernommen. 

f. Die Bestimmung wird gem. Forderung ARP übernommen. Eine leichte Senkung der 

Stammparkplätze bedeutet aus Sicht der Gemeinde eine Reduktion zw. 0.1 bis 0.3 

g. Der letzte Satz in Abs. 4 lit. a wird gestrichen. 

h. Die Bestimmung wird gem. Forderung ARP übernommen.  

i. Der gesamte Abs. 4 lit. c wird gestrichen. 
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4  Verkehrsstudie 

Stellungnahme ARP 

(zwingende Vorgabe)

  

 

a. Die Aussage der Verkehrsstudie muss in einem Gesamtkontext sämtliche Siedlungs-

entwicklungen in Reinach Nord ausformuliert sein.  

b. Die Knotensituation Jupiterstrasse / Baselstrasse mit Tramquerung ist detaillierter zu 

beleuchten und entsprechende Massnahmen zu definieren. 

 

Reaktion a. / b. Im Rahmen einer Sitzung der beteiligten Stellen von Gemeinde und Kanton wurde 

am 8. September 2015 die Studie "Verdichtung Reinach Nord – Auswirkungen auf 

den Verkehr" (Oktober 2014) des Büros Rudolf Keller + Partner (beauftragt durch 

die Gemeinde Reinach) besprochen. Die Gesamtverkehrsstudie ermöglicht eine Ge-

samtübersicht über den erwarteten Mehrverkehr durch die Verdichtungsgebiete in 

Reinach Nord. Den Forderungen aus den kantonalen Vorprüfungen zur Quartierpla-

nung "Oerin" vom 10. Juli 2015 und zur Quartierplanung "Jupiterstrasse II" vom 

2. Juli 2015 wurde somit entsprochen (vgl. Protokollauszug ANHANG 4).  

 Weil im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zu den drei Quartierplanungen 

Stockacker, Oerin und Jupiterstrasse II noch weitergehende Forderungen bezüg-

lich des Verkehrs gestellt werden, tätigte die Gemeinde noch weitergehende Ab-

klärungen, die im Dokument "Quartierplanungen Reinach Nord. QP Stockacker, QP 

Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr" (Verfasserin: Gemeinde Reinach, 

Raumplanung) separat erläutert werden. Dieses Dokument wird als Beilage zur 

Einwohnerratsvorlage dem Einwohnerrat ausgehändigt und entsprechend zu den 

Genehmigungsakten dem Regierungsrat zur Kenntnisnahme beigefügt (vgl. dazu 

auch KAPITEL 5.7 UND 10 des vorliegenden Planungs- und Begleitberichtes). 

 

 

 

 

5  Planungsbericht  

5.1  Ziffer 1.1.1 "Neue Nutzungsplanung" 

Stellungnahme ARP 

(Hinweis)  

 

Erläutern, dass mit den neuen Zonenvorschriften die rechtskräftige Quartierplanung "Ju-

piterstrasse" aufgehoben und für das Areal eine Zone mit QP-Pflicht erlassen wurde. 

 

Reaktion Der Bericht wird entsprechend angepasst.  

 

5.2  Ziffer 2.3 "Beschrieb der Bebauung" 

Stellungnahme ARP 

(Hinweis)  

 

Die Bauten B1 – B3 und C1 – C2 weisen alle die gleiche Geschossigkeit auf (4 Geschosse, 

das oberste als "reduziertes" Attikageschoss. 

 

Reaktion Der Bericht wird entsprechend angepasst.  

 

 

 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Jupiterstrasse II" 

 

 

Planungsbericht kommunale Beschlussfassung 37 

5.3  Ziffer 4.3.7 "Lärmschutz" 

Stellungnahme ARP 

(Hinweis)  

 

In der Beschreibung zu den Massnahmen bzgl. des Lärmschutzes wird von Belichtungs-

öffnungen gesprochen. Dieses Wort ist auszutauschen mit "Belüftungsöffnungen".  

 

Reaktion Der Bericht wird entsprechend angepasst.  

 

5.4  5.13 "Störfall" 

Stellungnahme ARP 

(Hinweis)  

 

Die im Planungsbericht erwähnten Betriebe befinden sich östlich bzw. südöstlich des 

QP-Areals. 

 

Reaktion Der Bericht wird entsprechend angepasst.  

 

6  Mitwirkungsverfahren 

Stellungnahme ARP  

 

Durchführung des Mitwirkungsverfahren gemäss § 7 Raumplanungs- und Baugesetz   

Reaktion Kenntnisnahme K 

 

7  Planungsbericht allgemein 

Stellungnahme ARP  

 

Der Planungsbericht ist nicht Teil der Beschlussfassung durch den Einwohnerrat.  

Ergänzungen zu allen Änderungen von Behandlung von Einsprachen etc. vor regierungs-

rätliche Genehmigung, Deklaration der Änderungen. 

Der Planungsbericht ist als Bericht des Stadtrates an die Genehmigungsbehörde einzu-

reichen. 

Genehmigungsanträge mit mangelhaften Planungsberichten können zurückgewiesen wer-

den. 

 

Reaktion Kenntnisnahme K 

 

8  Digitale Daten 

Stellungnahme ARP  

 

Bei der Einreichung zur Genehmigung muss die DVS der Gemeinde Reinach bestätigen, 

dass die physischen Pläne mit den digitalen Daten übereinstimmen. 

 

Reaktion Kenntnisnahme K 
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9  Vorprüfungsvorbehalt 

Stellungnahme ARP  

 

Der Regierungsrat kann zu einer anderen Beurteilung kommen als kantonale Fachstellen 

bei der Vorprüfung. 

 

Reaktion Kenntnisnahme K 

10  Mitwirkungsverfahren 

10.1  Durchführung des Verfahrens  

Gestützt auf Art. 4 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 und § 7 des kantonalen 

Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 1998 führte die Gemeinde Reinach für die Quartierplanung 

"Jupiterstrasse II" das öffentliche Mitwirkungsverfahren durch. Detaillierte Angaben dazu sind im Mitwir-

kungsbericht des Gemeinderates vom 8. März 2016 zu entnehmen. 

Publikation  

Mitwirkungsverfahren: 

kantonales Amtsblatt Nr. 18 vom 30. April 2015 

Reinacher Wochenblatt Nr. 18 vom 30. April 2015 

Informationsveranstaltung vom 6. Mai 2015 

Einsichtnahme der Planungsdokumente im Gemeindehaus  

Homepage Gemeinde Reinach: www.reinach-bl.ch  

Mitwirkungsfrist: vom 30. April bis 30. Mai 2015 

Mitwirkungseingaben: 11 Eingaben (wovon 1 Sammeleingabe mit 18 Unterzeichnenden) 

 

Die Bewohnerschaft des Quartiers Reinach Nord stellte im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zu den 

Quartierplanungen Stockacker, Oerin und Jupiterstrasse II diverse ähnliche Forderungen bezüglich Ver-

kehrsfragen. Aus diesem Grund veranlasste die Gemeinde nebst der zum Zeitpunkt der Vorprüfung bereits 

vorliegenden Studie "Verdichtung Reinach Nord – Auswirkungen auf den Verkehr" vom Oktober 2014 wei-

tergehende Abklärungen. Die Ergebnisse dieser Abklärungen werden im Bericht "Quartierplanungen Reinach 

Nord. QP Stockacker, QP Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr" dargelegt. Dieser Bericht wird 

der Einwohnerratsvorlage als Beilage angefügt (vgl. KAPITEL 5.7 des vorliegenden Planungs- und Begleit-

berichtes).  

11  Beschlussfassungsverfahren  

….. wird nach Verfahrensabschluss erläutert (ausgeblendeter Text). 
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12  Auflageverfahren 

….. wird nach Verfahrensabschluss erläutert (ausgeblendeter Text). 

13  Genehmigungsantrag 

….. erfolgt mit der Endfassung des Begleitberichtes (ausgeblendeter Text). 

 

 

 

 

Gemeinde Reinach, ……………….. Namens des Gemeinderates 

 

 Der Gemeindepräsident: Der Geschäftsleiter: 

 

 

 

 Urs Hintermann Peter Leuthardt 
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Anhang 1 Vorprojekt Situation (Bebauung inkl. Aussenraum), Rosenmund + Rieder Architekten   

Stand: 24. August 2015 
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Anhang 2 Vorprojekt Situation (Untergeschoss), Rosenmund + Rieder Architekten   

Stand: 24. August 2015 
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Anhang 3 Kantonaler Vorprüfungsbericht vom 2. Juli 2015 
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Anhang 4 Protokoll der VP-Ergebnisse QP "Jupiterstrasse" und QP "Örin" zum Verkehr 
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